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ERKLAERUNG[ DER ZU BADEN AUF DER TAGSATZUNG VERSAMMELTEN GESAND¬

TEN] DER VII KATH. ORTE: LU, SZ, UW1 , ZG2 , FR, SO3
UND AI ZUHANDEN DES GESANDTEN VON KAISER [ LEOPOLDI . ] ,
[HANS DIETRICH] VON SCHOENAU

EA VI 13 767 l

"Wir . . . Thuen khundt unndt Zuo wissen hiermit männigklich , dass wir auff

dass Jenige so in Nahmen unndt an statt der Römischen keyserlichen Mayestät

durch Mittel disser Landen wässernden Agenten dess . . . [oberwähnten Hans Biet-

richs von Schönau ] an unss im februario unndt martio dises . . . 1668 Jahrss,

wägen deren in Annis 1474 [Ewige Richtung ] : 1477 unndt 1511 mitt Allerhöchst

ermellter keyserlichen Mayestät Vorfahren Ertzhertzogen [Sigismund

resp . M a x i m i l i a n I . ] Zuo Oesterreych auffgerichten Ewigen Vereini¬

gungen unndt in selbigen befindtlichen Worthen dess beederseitss ein anderen

schuldigen . . . Auffsehenss nachparlich werben unndt gelangen lassen , unss

hiermitt erklärth , unndt Erleüthert , Erklären unndt erteiltem unss hiermitt

. . . Jn krafft Diss für unss unndt Ewig nachkohmmen volgender gestalten.

Dass namblich gägen Aller höest gedachter keyserlicher Mayestät unndt Dero

Ertzhauss Zuo [Habsburg - ] Oesterreich , die in vorgemeltem 1474 , 1477 unndt

1511 Jahres auffgerichte Erbeinigungen Jn Jhren kräfften unndt würde setzen,

gegen einander getrewlich , vest unndt unverbrüchlich haltten , unndt uff dem

fahl , dass die keyserliche Mayestät oder dero Nachkhommen Ertzhertzogen Zu

Oesterreych in Jhren gesambten vorderen Oesterreychischen Landen , oder kreis

obgemellte Orth an unser gägenwärtig Jnhäbenden Landen feindtlich anggriffen

unndt molestirt werden solten , Ein theyl dem Anderen uff dess angefochtnen

begähren würkhliche thätliche Hilff nach ussweysung bemelter 3 Erbeinigungen

unndt sonderlich der Anno 1477 unndt darinnen begriffnen Clausulis unndt Vor¬

behalt Zuo leisten , unss hiermitt erklärth haben wollen , Jn dem klaren unndt

heyteren gägen versechen , dass die Römische keyserliche Mayestät . . . Dero

hochlobliches Ertzhauss , unndt Jhre Ewige Nachkohmmen hiewiderumb vielermell-

ten Erbeinigungen gägen unss anfangss gedachten Orthen mit gleichen pflichten

Zuobeobachten , unndt denselben in allwäg gethrewlich vernüegen Zuothuon , auch

verbunden seyn sollen . "

1 ) In den gedruckten Abschieden ist nur von Nidwalden die Rede.
2 ) Stadt und Amt Zug war durch Karl Brandenberg , Andreas Iten und Jakob An¬

dermatt , nicht aber durch Beat Jakob I . Zurlauben vertreten.
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3) Wird in den gedruckten Abschieden nicht unter den Mitunterzeichnern er¬
wähnt.

4 ) s . EA VI 1, 737 e
5 ) s . ebenda 741 f
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